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Längere Verjährungsfrist für schwere Vergehen 

 

Solothurn, 17. Januar 2012 – In seiner Vernehmlassung an das Bun-

desamt für Justiz stimmt der Regierungsrat der beabsichtigten Ver-

längerung der Verjährungsfrist für schwere Vergehen zu.  

 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagene Verlängerung der Verjäh-

rungsfrist bei schweren Vergehen, namentlich bei Wirtschaftsdelikten.  

 

Da einerseits keine präzise Definition für den Begriff „Wirtschaftsdelikt“ be-

steht und andererseits die Verjährungsfristen für möglichst alle Delikte nach 

dem gleichen Kriterium, d.h. der objektiven Schwere der Tat entsprechend 

der angedrohten Höchststrafe bestimmt werden sollen, wird im Vorentwurf 

folgendes vorgeschlagen: Die Verjährungsfrist für schwere Vergehen soll von 

sieben auf zehn Jahre erhöht werden. Als schwere Vergehen sollen diejenigen 

Vergehen gelten, die der Strafandrohung „Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe“ unterliegen. Die Verjährungsfrist für leichtere und mittel-

schwere Vergehen, für die eine tiefere Strafandrohung gilt, soll unverändert 

bei sieben Jahren belassen werden.  

 

Mit dieser Regelung kann die Gefahr, dass (Wirtschafts-) Delikte verjähren 

und die Strafverfolgungsbehörden auf eine Strafverfolgung verzichten müs-
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sen, vermindert und gleichzeitig die Kohärenz des Verjährungsrechts gewahrt 

werden. 

 

 


